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Sehr geehrte Frau Prasidentin!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 13594/J der
Abgeordneten Belakowitsch-Jenewein wie folgt:

Frage 1:

Zur Frage nach den verfahrensrechtlichen Moglichkeiten im Pflegegeldbereich ist anzumer-
ken, dass gegen Bescheide, die von den Pflegegeldentscheidungstragern im Rahmen des
Verwaltungsverfahrens erlassen werden, der Gerichtsweg beschritten werden kann. Dazu
kann innerhalb von drei Monaten ab Zustellung des Bescheides eine Klage beim zustandigen
Landesgericht als Arbeits- und Sozialgericht bzw. beim Arbeits- und Sozialgericht Wien erho-
ben werden.

Nach dem Grundsatz der sukzessiven Kompetenz wird dabei vom Sozialgericht nicht die
Verwaltungsentscheidung Uberpriift, sondern ein eigenes Verfahren durchgefiihrt und auf-
grund der gesetzlichen Bestimmungen vollkommen neu entschieden.

In diesen Gerichtsverfahren der ersten Instanz besteht vor dem Sozialgericht kein Vertre-
tungszwang, der Rechtsstreit kann also auch selbst gefiihrt werden und es fallen keine Ge-
bihren an.

Die Sozialgerichte entscheiden mit Urteil, gegen welches innerhalb von vier Wochen nach
Zustellung eine Berufung an das Oberlandesgericht erhoben werden kann. Im Verfahren vor
dem Oberlandesgericht missen sich die jeweiligen Personen von qualifizierten Personen
(Rechtsanwaltinnen/Rechtsanwalten, Funktiondrinnen/Funktiondren sowie Arbeitnehmerin-
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nen/Arbeitnehmer eines Behindertenverbandes, einer gesetzlichen Interessenvertretung
oder einer freiwilligen kollektivvertraglichen Berufsvereinigung) vertreten lassen.

Gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte kann binnen vier Wochen das Rechtsmittel
der Revision an den Obersten Gerichthof erhoben werden. In dieser dritten und letzten In-
stanz muss die Klagerin/der Klager vor Gericht von einer Rechtsanwaltin/einem Rechtsan-
walt vertreten werden. Die Entscheidung, ob die Revision Erfolg hat oder nicht, trifft der
Oberste Gerichtshof.

Frage 2:

Wie bereits in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 6551/) ausgefiihrt
wurde, ist ein ,Verschlechterungsverbot” nicht angedacht, da der Anspruch auf Pflegegeld
vom jeweils aktuellen individuellen Pflegebedarf abhangig ist.

Fragen 3 und 4:

Die Fragen 8 und 10 der parlamentarischen Anfrage Nr. 6551/) wurden wie folgt beantwor-
tet:

Frage 8:
Es gibt keine Weisung des Sozialministeriums anldsslich des Kompetenzwechsels fiir das Pfle-
gegeld von den Léndern auf den Bund Nachuntersuchungen vorzunehmen.

Im Pflegegeldreformgesetz 2012 wurde normiert, dass ein aufgrund landesgesetzlicher Rege-
lungen zum 31. Dezember 2011 rechtskriiftig zuerkanntes Pflegegeld ab 1. Jinner 2012 als
nach dem Bundespflegegeldgesetz zuerkannt gilt. Ohne neuerliche Untersuchung, ohne neu-
erlichen Bescheid entstand ein Anspruch auf Bundespflegegeld derselben Stufe, die dem zu-
vor bezogenen Landespflegegeld entspricht.

Bei Bezieherlnnen eines ehemaligen Landespflegegeldes erfolgten Nachuntersuchungen nach
den gleichen Kriterien, die schon bisher bei Bezieherinnen eines Pflegegeldes nach dem Bun-
despflegegeldgesetz angewendet wurden, ndmlich dann, wenn von medizinischer Seite vo-
raussichtlich eine entsprechende Besserung des Gesundheitszustandes mit Reduktion bzw.
Wegfall der Pflegebediirftigkeit anzunehmen war. Weiters wurden Nachuntersuchungen bei
Bezieherinnen eines ehemaligen Landespflegegeldes durchgefiihrt, wenn bei der Ubernahme
durch die Pensionsversicherungsanstalt von den Ldndern ein geplanter Nachuntersuchungs-
termin gemeldet wurde.

Frage 10:

Bekanntlich ist der Anspruch auf Pflegegeld - abgesehen von den diagnosebezogenen Minde-
steinstufungen - ausschliefslich vom Ausmaf3 des individuell erforderlichen, konkreten Pflege-
bedarfes abhdngig, der im Rahmen einer drztlichen oder pflegerischen Begutachtung festge-
stellt wird. Wenn keine wesentliche, pflegegeldstufenrelevante Verringerung des Pflegebe-
darfes zu erwarten ist, erfolgt auch keine neuerliche Begutachtung durch den Entscheidungs-
trdger. Nur wenn der festgestellte Pflegebedarf aus medizinischer Sicht mit sehr hoher Wahr-
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scheinlichkeit sich verringern oder wegfallen wird, sehen die Entscheidungstréger von sich
aus Nachuntersuchungen vor.

Wenn im Rahmen der Nachuntersuchungen festgestellt wird, dass sich gegeniiber der friihe-
ren Begutachtung keine wesentliche Anderung des Pflegebedarfes ergeben hat, gebiihrt das
Pflegegeld weiterhin in der bisherigen Héhe.

Da zwischenzeitlich keine Anderungen der Rechtslage oder der Rechtsauslegung erfolgt sind,
darf inhaltlich auf die Beantwortung dieser Fragen verwiesen werden.

Mit freundlichen GriRen

Alois Stoger

Unterzeichner Bundesministerium fir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Datum/Zeit 2017-08-04T11:54:33+02:00

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f.

Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 1694642
AMTSSIGNATUR
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elekironischen Signatur finden Sie unter:
Prifinformation http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

VBeeparignedtay Geschaftszahl: BMASK-40001/0062-1V/B/4/2017



Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

ﬁ@(o*sﬁ;%
Ve @ o Datum/Zeit-UTC | 2017- 08- 04T12: 11: 17+02: 00

Parlamentsdirektion
{ SIEGEL

N4

Prifinformation I nformationen zur Prufung des el ektroni schen Siegels und des
/ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/si egel

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




		2017-08-04T11:54:33+0200
	Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2017-08-04T12:11:17+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




